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alle koskaufung und Entschädigung aufhören und
wegfallen.

29) Alle andern in den vorigen Artikeln nichfge--
Nannte Feodallasten sind von nun an und fur immer
aufgehoben.

zo) Die Schätzung der zehndpflichkigen Grund--
stücke, die wirklich Zehnden nach Anleitung des 5 und
6 Artikels bezahlen, soll durci) eigens dazu von den
Verwaltungskammern bestellte Manner, geschehen,
diese Manner sollen Sachkundige Männer jeden Orts
dabei zuziehen.

Die Verwaltungskammern sprechen endlich über
alle Schwierigkeiten ab, die aus solchen Schätzungen
entstehen könnten. Bei dieser Schätzung soll auf den
Ertrag derjenigen Produkte Ruksicht genommen wer--
den, von denen der Zehnden hezahlr wurde.

îuzern den 27 Weinmonat 1798.

Anderwerth, Präsident.
Escher, Sekretair.
Ca r mintr an, Sekretair.

Das Vollziehullgsdirektoriuin der einen und
umheilbaren helvetischen Republik an den
grossen Rath des gesezgebenden Corps.

Luzern, den 22. October i?93.

Bürger Gesezgeber!
Wahre.ltd sich das Direktorium noch beschäftigte

Ihnen die Art und Weise vorzuschlagen, nach denen
das neulich von den gesezgebende» Rathen genehmigte
Finanzsnstem m Ausübung gebracht werden könne,
sind schnell diejenigen dringenden Umstände herbeige-
eilt, die das Direktorium schon lange besorgte, und
auf die es Sie, B. Repräsentanten, durch die eine
dringende und znlezt nachdrükliche Sprache seiner
Bsthschafcen seit einiger Zeit vorbereitete.

Der Augenblik ist wirklich gekommen, wo unser
Vaterland seine militainschen Kräfte wieder zur stund
lichen Wirksamkeit in Bereitschaft halten muß; die
Ehre der Republik, sthre Sicherheit, das Wohl des
helvetischen Volkes, erfodert in einem Zeitpunkt, wo
die Spannung der politischen Verhältnisse am höchsten
gestiegen ist, auch eine diesem Dränge der Umstände
angemessene Anstrengung. Das Di>ektorium wird zu
diesem Zwek alle Mittel anwenden, welche die Kon
stikution und eure Gesetze ihm gestatten, uno seine
Wicht ihm gebiet n, allein es bedarf dazu Ihrer an
verweilten Unterstützung, und ladet Sie ein, B. Rc
prasrntantcn, ihm ohne Zeitverlust diejenigen Geld-
summen zu bewilligen, die zu Belebung seiner Anstatt
dn unentbehrlich sind.

Es macht ^hnen zu dem Ende hier folgende Vor«
sclâ'r

1) Durch einen Ausruf alle helvetischen Durger ein«

znlade», bei ihren bürgerlichen Pflichten, ihrer Va«
terlandsliebe und ihrem Gewissen, einen Geldbei«
trag zu den öffnicüchen dringenden Bedürfnisse»
darzufchicßen.

2) Damit dieser Beitrag in einem richtigen Ver--
hältniß mit diesen Bedürfnissen sey, so könnte er
von jedem helvetischen Bürger, nach dem unges
fähren Maßstab, von zwei vom Tausend semes
Vermögens entrichtet werden.

z. Alle Gemeinden, Corporakwiien nnd Gesellschaf--
ten ohne Unterschied werden zu einem glcichmäsi
sigen Beitrag, von ihrem besitzenden Vermögen
anfgesodert.

4. Alle diese einstweiligen Beiträge werden den Con«
triduirenden an den Betrag ihrer diesjährigem
gesezlichen Abgaben gerechnet, und seiner Zeit von
dem ihnen betreffenden Antheil abgezogen werden.

5. Zu B-ziehnng dieser Beiträge werden die Ver«
Waitinigskammern jedes Kantons, in jeder Ge»
meinde zwei habhafte Munizipalitätsglieder er«

nennen, welche gemeinschaftlich mit dem Agenten
dieser Gemeinde, unter Beobachtung der ailerge-
liauesten Verschwiegenheit, und gegen eine nächst

zu bestimmende Belohnung, diese Beiträge anneh«
men, auf einem doppelten Register eintragen und
die Beitragenden quittanzlren werden — In dem
Orten wo noch keine Munizipaliläten errichtet
sind, und in den grossen in mehrere Sectionem
getheilte» Gemeinden, wird es denVerwaltungs«
kammern überlassen, unter Genehmigung des Voll«
ziehungsdirektoriuins den. Bezug nach den Local«
umständen zu veranstalten.

6 Sämmtliche Beiträge der Gemeinden eines Kan«
tons werden in eineGeneralkasse mit drriSchlös«
fern geworfen, die von zwei Mitgliedern der Vcr«
waitungökammcr und dem Nationaleinr.chmer,
vn» denen jeder einen Schlüssel zur Kasse hat,
besorgt und zur augcnblikiichen Disposition der
Kommissairs des Schazamtts bereit gehalten wird.

7. Diese Anstalten zum Bezug der Beiträge sollew
sogleich nach Bekanntmachung des Gesetzes im
Thätigkeit gesezt werden.

8 Jeder Bürger, jede Gemeinde oder Gesellschaft,
wird eingeladen im Lauf der ersten vierzehn Tage
nach Eröffnung der Register seinen Beitrag ab«

zuführen.
9. Das Vollziehungsdirektorinm wird nach Ver«

fluß dieser Zeit den gcsezgcbenden Räthen Anzeige
von dem Erfolg dieser Maasregeln erlheilen.

Dies sind de Vorschläge, V- Repräsentanten, die
das Vollziehungsdirektorinm gezwungen ist, Dnen mit
der größten Beförderung zu senden. Es wurde
rer Vaterlandsliebe zu nahe treten, wenn es noch)



â einziges Mort zu BeMevm'gMlg Ihrer Beratkun-^
>^t! hii,.nrftncn würde. Es eNvartkl z»krauc!isvol!
den Bcsck-lnß, 0er die wiederauflcbenbe kraftvolle Energie
des heloenschen Volkes aus ihrem Munde verkündn
gen wird.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des Vollziehenden Direktoriums.

Siguirt: La harpe.
Im Namen des Direktoriums der Gcnr. Secr.

Signiri: Mousson.
Dieser Vorschlag il? unverändert von beiden Räthen

i» gekeimer Sitzung angenommen und zum ES
sez gemacht worden.

Das Mflagensystem werden wir in unsern nach
stcn Blatter» liefern.

Bericht der Bürger Baumgartner und
Felleuberg über den Erfolg ihrer
Seu,duug zur Unterstützung der lezthin
verultgiütteu Uuterlvalduer

An die Geber der Steuern, welche bei den
Bürgern Ferrier, Lauterburg und Na-
gcli, für die ungliikli chcn Unterwald-
nc e zusammengelegt worden sind.
Je edler die Wohlthätigkeit unserer Mitbürger

sich durch die Steuern erweiset, weiche wir den schaz-

baren Austrag hatten, unglükiichen Brüdern in Unter-
Waiden ailszuchcücn; desto mehr liegt es uns am Her-
zcn: den vcrchrungswnrdigen Gebern hiermit den Er-
folg ihrer lobenswücdigeu Absichten zu berichten «).

Gleich nach unserer Ankunft in Luzern wurden
wir vori mehreren Mitgliedern der helvetischen Regie-

rung angewiesen: in Unterwalden selbst den Zustand
txr'Verunglükten und die Anstalten zu untersuchen,
welche schon zu ihren Gunsten verordnet worden, oder
,wch aiizuratheil seyn möchten. Wir benuzten diese

Einladung um so begieriger, je ungünstiger unftrm
Vorhaben die Gerüchte zu seyn schienen, weiche man
argen mehrere Verfügungen der helvetischen Regierung
verbreitet harte. Wir sahen auch immer mehr ein, daß
cine vollständige und genaue Sachkenntnis; erforderlich
scye, un? unserm Auftrage befriedigend zu entsprechen,

und fanden vermittelst derselben, daß man jezr mit

a) Eine vollständige Geschichte der neusten Schiksale
Unterwaldens wird nächstens erscheinen, wir be-

schranken uns daher hier auf die Bemerkungen,
welche eine wesentliche Beziehung aus den Erfolg
unserer Sendung haben, und übergehen, um kür-

zer zu seyn, alles dasjenige, was schon durch
Zeitungen bekannt ist.

einer LeidenschafMsstgkeit gegen nnftre unglnkkichm
ìkiterwàldiier-Bruder Handle, die alle unsere Erwar-
tnngen übertraf, und uns in allen Rükßchten beruhi-
gen mußte.

Die Besorgung der denselben bestimmten Hülfe,
ist hauptsächlich den: vortreflichm Minister des In-
nern, B. Renggcr, übergebe», der sich schon so viel-
faltig, auch in Bern, als väterlichen Freund aller
Notblcidcndcn erwiesen hat. Unterseiner Aussicht wer?-
den fur hüissbedürftige Mitbürger gesammelte Steuern
auf eine Weise vertheilet, daß man nicht das Geringste?
davon mißbrauchen kaun. V. Mayer, von Altstadt,
siehet dem Minister des Innern, als helvetischer Re?

gicrungs - Commissair, mit so menschenfreundlichem
und verständigem Eifer bei, daß niemand besser als
er unsere Wünsche erfüllen konnte.

So gehet auch an ihm die Verfolgungssucht ei-
ver verderblichen Aristokraiism-Riecherei zu Schanden,
indem er über jeden Parteigcist erhaben, alle Ünglük-
lichen, weiche sich durch seine Wirksamkeit wieder im
milden Gchooße unftrs Vaterlandes vereinigen, mit
neuem Zutrauen erfüllet, und da jedem Hülfsbedürf-
rigcn mit väterlicher Sorgfalt beistehet.

Wir haben einer Conferen; desselben mit dem Mi?
nister Acngger beigewohnt, welche' hingereicht hatte,
uns zu beweisen: daß beide mit herzlicher Theilnahme
an dein Unglücke unserer Mitbürger, alles dessen ge-
denken, was zu ihrem Besten mehr oder weniger
wichtig ist. — Noch besser wurden wir davon, nicht
nur durch Worte, sondcru durch Thatsachen, in Un-
terwaiden selbst überzeuget. Der würdige Commissair
Mayer beschäftiget sich rastlos mit den zwekmastigsten
Nachforschungen, um so bald möglich den Verkarst
eines jede« unserer Mitbürger dort, bestimmt angeben,
und demnach seiner Zeit eine billige Vertheilung der
ihnen zufließenden Steuern veranstalten zu können.
Diese Arbeit muß aber sehr langsam vorrücken, da
die unglükljchen Untcrwaldner, ihrer Betäubung wegen,
nicht sogleich berechnen können: was sie alles verloren
haben; weil femcr mehrere derselben, seit ihrer Nie-
Verlage, in verschiedene Gegenden der Schweiz aus-
gewandert, auch viele Kinder an unbekannte Orce ge-
retter worden sind b), und kein Hülfsbedurftigcr bei
Vertheilung unserer Steuern Übergängen werden darf.
Man hoffet übrigens noch einen Theil der ihnen ge-
raubten Effekten den rechtmäßigen Eigenthümern wie-
der verschaffen zu. können, und wünschet endlich, allen
jenen Unglükiichen gleiche Bruderliebe zu erweisen,
indem man trachtet, keinen derselben zu überc-or-
theilen, wie das geschehen müßte, wenn wir unsere

b>) Wir haben z. B. nicht weit von WMsau 6 Wai-
sen von Unterwalden bei einem Bauern angetroft
sen, die er an Kinbesstatt angenommen hat,
ohne die tonstiruirtm Autoritäten davon zu dee

nachrichrigen.


	Das Vollziehungsdirektorium der einen und untheilbaren helvetischen Republik an den grossen Rath des gesezgebenden Corps

